
mnaIuner rein blau.
I- Cl. I879.»

Donnerstag, den 23. Januar.

AIntliet3-e Be-kanntmack1suiIgcu.
�-I l5J Berlin, den 5. November 1878.

Zur Ausführung des § 139 der Gewerbeordnung bcstinune ich Folgendes:
A. Ausnahmen für den Fall, daß Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßi-

gen Betrieb einer Fabrik unterbrochen haben. § l39 Abs. I.Is.s Die Gestattnng von Ausnahmen ist nur für einzelne Fabriken und auf besonderen An-
trag zulä ig.

II. Die Anträge sind unter Bezeichnung der Ausnahmen, welche gewünscht werden und
unter Angabe -der Gründe an die -Ortspolizeibehörde zu richten.

III. Die Ortspolizeibehörde hat von ihrer Befugniß, Ausnahmen auf die Dauer von höch-
stens 14 Tagen zu gestatten, nur in dringenden Fällen Gebrauch zu machen. Solche Fälle sind in
der Regel nur anzunehmen, wenn es sich darum handelt, mit Hülfe der außerordentlichen Verwen-
dung jugendlicher Arbeiter eine durch Naturereignisse oder Unglücksfälle herbeigeführte wesentliche
Betriebsstörung einer Anlage schleunigst wieder zu beseitigen, oder einen zur Verhiitung von Un-
glücksfällen erforderlichen außerordentlichen Betrieb zu ermöglichen. �� Werden in Fällen dieser Art
Ausnahmen für länger als 14 Tage beantragt, so hat die Ortspolizeibehörde zwar schleunigst an
die Königliche Regierung zu berichten, kann aber die ihr erforderlich erscheinenden Ausnahmen vor-
läufig bis zur Dauer von 14 Tagen gestatten.

IV. Werden die Ausnahmen nur beantragt um den durch die Unterbrechung verursachten
Verlust an Betriebszeit wieder einzudringen, so hat die Ortspolizeibehörde stets die Entscheidung der
.Königlichen Regierung einzuholen. Sie hat zu dem Ende die Thatsachen, auf welche sich der An-
trag stutzt, insonderheit auf den Verlust an Vetriebszeit, welcher dem Unternehmer durch die Unter-
brechung erwachsen ist, festzustellen und die darüber aufgenommenen Verhandlungen mit ihrem gut-
achtlichen Berichte der Königlichen Regierung vorzulegen.

V. Die Königliche Regierung hat soweit die Ausnahmen für einen 4 Wochen nicht über-
steigenden Zeitraum beantragt werden, über den Antrag die Entscheidung zu treffen und zwar, so-
fern es ohne Verzögerung derselben thunlich ist, nach Anhörung des zuständigen in Gemäßheit des
§ 139b der Gewerbeordnung angestellten Aufsichtsbeamten.

VI. Bei Bemessung der zu gestattenden Ausnahmen ist dahin zu sehen, daß dieselben nicht
über das Maaß hinausgehen, welches durch die Dringlichkeit des Bedürfnisses geboten und mit Rück-
sicht auf die Gesundheit der jugendlichen Arbeiter zulässig erscheint, und daß sie nicht für längere
Zeit gestattet werden, als zur Beseitigung der Betriebsstörung oder zur Abwendung eines Unglücks-
falles oder zur Einbringung der verlorenen Betrieb-szeit erforderlich ist.

VII. Die Verfügungen wodurch Anträge auf Gestattuug von Ausnahmen genehmigt wer-
den, sind schriftlich zu erlassen und müssen die gestatteten Ausnahmen, sowie deren Dauer genau
angeben. Die Ortsplizeibehörde hat Abschrift der von ihr erlassenen Verfügungen, sofort nach dem
Erlaß derselben der Königlichen Regierung einzusenden, welche davon, sowie von den Jhrerseits er-
lassenen Verfügungen dem für Jhren Bezirk zustehenden Auffichtsbeamten Abschrift zugehen läßt.

VIII. Anträge, welche auf Gestattung von Ausnahmen für einen 4 Wochen überschreiten-
den Zeitraum gerichtet sind, hat die Königliche Regierung nach vollständiger Instruktion mit Jhrem
gutachtlichen Bericht zeitig zur weiteren Veranlassung mir vorzulegen. In denjenigen Fällen, in
welchen Sie die Anträge für begründet erachtet, kann Sie die erforderlichen Ausnahmen bis zur
Dauer von 4 Wochen vorläufig Jhrerseits gestatten. Ob dies geschehen, ist in dem zu erstattenden
Berichte a eben.UzU.1IX. «Die Verhandlungen über die auf Grund des § 139 Abs. 1 eingebrachten Anträge sind
in allen Jnstanzen auf�s Aeußerste zu beschleunigen.

B. A!-weichå:ngeåil Ton der(åm13913l6bfvoå·3;eschriebenen Regelung der Arbeitszeit und
der Pausen jugendli er r eiter. .

I. Die im Gesetze vorgesehene anderweite Regelung kann nur für einzelne Anlagen und
nur auf Antrag gestattet werden.
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II. Anträge auf Zulassung von Abweichungen sind unter Angabe der Zahl der in der be-
treffenden Fabrik beschäftigten Kinder und jungen·Leute, der Abänderungen, welche gewünscht wer-
den und der Gründe, welche den Antrag veranlassen, an die Ortspolizeibehörde zu richten.

I1l. Die Ortspolizeibehörde hat die Anträge der Königl. Regierung vorzulegen und sich
dabei über die in der Begründung angeführten Thatsachen und über die Rathsamkeit der beantrag-
ten Abweichungen zu äußern.

IV. Die Königliche Regierung hat unter Zuziehung des zuständigen Aufsichtsbeamten die
Anträge einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen, welche sich namentlich darauf zu erstrecken hat, ob

l) die gesetzlichen Voraussetzungen der Zulassung von Abweichungen zutreffen,
2) die beantragte Regelung der Beschäftigung mit den Anforderungen, welche ini Interesse der

kösr3erlicheti und geistigen Entwickelung der jugendlichen Arbeiter zu stellen sind, verträglich
er eineii.

Dabei ist namentlich zu berücksichtigen, ob die Einrichtung der Arbeitsräume den in saiii-
tärer Beziehung zu stelleiiden Anforderungen entspricht und ob die Leitung des Betriebes, für wel-
chen die Abänderungen beantragt werden, im Uebrigen eine wohlwollende Fürsorge für die jugend-
lichen Arbeiter erwarten läßt.

V. In denjenigen Fällen, in welchen es sich um Abweichungen von den Bestimmungen
über die Pausen handelt, ist die aiiderweite Regelung, sofern sie zulässig erscheint, von der Königl.
Regierung mittelst schriftlicher Verfügung bis auf Weitere-s zu gestatten. Die letztere muß enthalten:
1) Die genaue Bezeichnung der Anlage und event. derjenigen Theile derselben, für welche die

Abänderungen gestattet werden.
2) Die gestattete Regelung der Beschäftigiing.
3) Die etwaigen Bedingungen, von welchen die Gestattung der anderweiten Regelung abhängig

gemacht wird. . .
4) Die Vorschrift, daß in den auszuhängendeu Verzeichnissen der jugendlichen Arbeiter« (§ 138

Abs. 3 der Gewerbeordnung) Beginn und Ende der Arbeitszeit und die Pausen, wie sie durch
die Verfügung geregelt sind, angegeben werden müssen.

5) Die Beinerkung, daß die gestatteiide Verfügung zurückgenommen werden würde, falls die Be-
dingungen nicht iiinegehalten werden, oder Unzuträglichkeiten daraus entstehen sollten. Von
der erlassenen Verfügung ist dem zuständigen Aufsichtsbeaniten eine Abschrift zu ertheilen.

V1. Nach der gesetzlichen Vorschrift soll eine anderweite Regelung nur gestattet werden,
wenn die Natur des Betriebes oder Rücksichten auf die Arbeiter es wiinscheiiswerth machen. Daß
Ni"icksichteii auf die Arbeiter die anderweite Regelung wünschenswcrth machen, ist nur anzunehmen,
wenn es sich darum handelt, den Arbeitern, sei es durch Abkürzung der Arbeitszeit, sei es in an-
derer Weise, eine Erleichterung zu gewähren, welche bei Jnnehaltung der für die jugendlichen Ar-
beiter gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in dem eoncreten Falle nicht durchführbar sein würde. Na-
mentlich kommen hier die Fälle in Betracht, in denen Arbeitern, welche von der Fabrik soweit ent-
fernt wohnen , das; sie nicht zum Mittagessen nach Hause gehen können, durch Abkiirznng der Pau-
sen und der täglichen Arbeitszeit die Möglichkeit vei«schafft werden soll, einen größeren Theil des
Tages zu Hause zuzubringen, als es bei regelmäßiger Eiiitbeilung der Arbeitszeit seiii würde.
Als Z«-älle, in denen die Natur des Betriebes eine anderweite Re«ieluni w1"insche1iswerth macht, ) » » » » » ·» J J   ·
konnen vorbehaltlich einzelner iii Voraus nicht zu ubersehender Ausnahmen nur solche gelten, in
welchen ein ratioueller Betrieb es nicht gestattet, den erivaehscnen Arbeitern neben den durch den
Betrieb selbst gebotenen Unterbrechungen noch· die für die jugendlichen Arbeiter gcsetzlich vorgeschrie-
benen Vor- uud Nachmittagspausen zu gewähren, inid in denen zugleich eine Beschäftigung junger
Leute -� nauientlieh auch mit R·iicksicl)t auf die Heranbildung ti"ichtiger Arbeiter�unentbehrlich und
nur dann möglich ist, wenn dieselben gemeinsam mit den erwachsenen Arbeitern beschäftigt werden.
In der Regel werden diese Voraussetzungen nur bei solchen Betrieben zutreffen, in welchen bei der
eigentlichen Fabrikation nur oder vorzugsweise gelernte Arbeiter, die jugendlichen Arbeiter aber als
Lehrlinge beschäftigt werden. In Fällen dieser Art ist die beantragte anderweite« Regelung auf die
als -Lehrlinge beschäftigten jugendlichen Arbeiter zu beschränken 1nid zur Sicherstellung der .Jnnehal-
tung dieser Beschränkung an die Bedingung zu knüpfen, das; die Lehrvertråge sebriftlicl) abgeschlos-
ten inid das Datum derselben unter der Rubrik ,,Beschäftiguiig« in die Arbeitsbüeher eingetragen werden.

Vll. In denjenigen Fällen, in welchen die beantragten Abweichungen nicht aus die Ar-
beitspansen beschränkt- sind, hat»die Königl. Regierung die Anträge nach den unter IV und X-"l»her-
vorgehobcnen Gesicl)t-Z-piiiikte vollständig zu instruiren und demnächst unt dem Gutachten des zustän-
digenlAufsichtsbeauiteu uiid Ihrer eigenen gutachtliehen Aeußerung mir zur weiteren Veranlassung
vorzn egen.

Der Minister für Haiidel, Gewerbe nnd ösfent1iche Arbeiten. gez. Mahbach.
» Abdruck hiervon th-eile ich den Herren Amtsvorstehern unter Bezugnahme aiif § 139 des

Gesetzes vom 17. Juli 1878 (Reiehsgesetzblatt Seite 199) zur gefälligen Kenntnis3nahuie mit.
-«7E«·7 I0I «  D Berlin: den 26. November 1878.

Zur Ausführung der Vorschrift des § 135 Abs. Z der Gewerbeordnung in der Fassung des
Gesetzes vo1n 1.7. Juli d. J. bestimmen wir Folgendes:
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I. Die Genehmigung der Schule-iurichtungen und Lehrpläne fiir die in Fabriken und den
ihnen gleicbgestellten Anlagen (§ 154 Abs. 2 nnd Z der Gewerbeordnung) bes«häftigten schulpflicl)-
tigen Kinder wird von den Königlichen Regierungen �� in Berlin von dem Provinzial-Schul-Eol-
legium, in der Provinz Hannover von den Consistorialbehörden � ertheilt. Anträge auf Erthei-
lung dieser Genehmigung sind durch Vermittelung der Kreisschulinspectoren � in Berlin durch die
städtische Schuldeputation � einzureichen.

II. Soweit thunlich, ist auf die Errichtung besonderer Fabrikschulen für eine oder mehrere
Fabriken, in welchen schulpflichtige Kinder beschäftigt werden, hinzuwirken. Namentlich ist dieselbe
überall da zu genehmigen, wo die betheiligten Fabrilbesitzer die Beschaffung der ausreichenden Lehr-
kräfte, Schullokale und sonstigen Schulbedürfnisse aus eigenen Mitteln übernehmen.

III. Soweit besondere Fabrikschulen nicht errichtet werden können, ist zunächst zu erwägen,
ob bei den Volksschulen, welche von den in den Fabriken beschäftigten Kindern besucht werden, be-
sondere Klassen für dieselbe einzurichten sind. Jedoch darf durch eine solche Einrichtung weder eine
Ueberlastung der an der betreffenden Volksschule angestellten Lehrer noch eine Beschränkung des Un-
terrichts der übrigen die Volksschule besuehenden Kinder herbeigeführt werden.

IV. Die zur Unterhaltung der Volksschule Verpflichteten können wider ihren Willen mit
den besonderen Kosten der unter II. nnd III. bezeichneten Schuleinrichtungen nicht belastet werden.

V. Können Einrichtungen der unter II. und III. erwähnten Art nicht getroffen werden,
so ist den in Fabriken beschäftigteu Kindern die Theilnahme an dem Unterrichte in den gewöhnli-
chen Volksschulklassen, wenn irgend thunlich, durch Modificationen des Lehrplanes derselben zu er-
möglichen. Diese Modificationen bedürfen der Genehmigung, welche nur zu ertheilen ist, wenn der
Lehrplan so eingerichtet werden kann, daß ohne Ueberanstrengung der in Fabriken beschäftigten
und ohne Beeinträchtigung des Unterrichts der übrigen Kinder, den ersteren ein ausreichender Un-
terricht (vgl. No. VI.) ertheilt werden kann. Dabei ist als Regel festzuhalten, daß die tägliche
Beschäftigung in der Fabrik nnd der tägliche Unterricht zusammen nicht neun Stunden in Anspruch
nehmen dürfen.

VI. Bei Genehmigung der Lehrpläne ist Folgendes zu beachten:
1. Die in Fabriken beschäftigten Kinder müssen mindestens in der Religion, im Deutschen (Lesen

und Schreiben), im Rechnen und in der vaterländischen Geschichte Unterricht erhalten, und
zwar muß dieser Unterricht in allen Fällen ein zusammenhängender sein.

2. Der tägliche Unterrricht darf nicht durch Beschäftigung in der Fabrik unterbrochen werden.
3. Zwischen dem Ende der Arbeitszeit und dem Beginn des Unterrichts muß eine ausreichende

Ruhzeit liegen.
4. Die Unterrichtsstunden dürfen nicht in der Zeit nach 7 Uhr Abends und vor 7 Uhr Morgens

fallen, sie sind thunlichst so anzuordnen, daß diejenigen Kinder, welche Vormittags Untericht
erhalten, nur Nacl,mittags, und diejenigen, welche Nachmittags Unterricht erhalten, nur Vor-
mittags in der Fabrik beschäftigt werden können.

5. Wo die Beschäftigung der Kinder in Fabriken in der Weise stattfindet, das; von zwei Abthei-
lungen derselben die eine während der ersten, die andere während der zweiten Hälfte der täg-
lichen Arbeitszeit der erwachsenen Arbeiter beschäftigt wird, ist der Lehrvlan thunlichst so ein-
zurichten, daß die eine Abtheilung Vormittags, die andere Nachmittags unterrichtet wird und
in dieser Beziehung zwischen beiden wocl)ent-veise ein Wechsel eintritt.

VII. Von den genehmigten Schuteinrichtungen und Lehrplänen sind die zuständigen Orts-
polizeibehörden in Kenntniß zu setzen.

VIII. Auf Kinder, welche nicht in Fabriken oder denselben gleichgestellten Anlagen, sondern
anderweit mit gewerblicher Arbeit namentlich auch in der Hausindustrie beschäftigt werden, finden
die Vorschriften des § 135 der Gewerbeordnung keine Anwendung. Für dieselben find daher Ab-
weichungen von den allgemeinen, den Besuch der Volksschule betreffenden Bestimnnmgen auf Grund
jener Vorschriften nicht zuzulafsen.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. gez. Maybach.
Der Minister der geistlicheu, Unterrichtö- und Medicina!-Angelegenheiten.

Jst Vertretung: gez. Shdow.
Namslau, den 20. Januar 1879.

Vorstehende ministerielle Bestimmungen bringe ich auf Anordnung der Königlichen Regierung
hiermit zur öffentlichen Kenntniß. ««
-M II] Vreslau, den 2. Januar 1879.

Bei etwaigen Erkrankungen am Fleckthphus im dasigen Kreise, welche hier stets anzuzeigen
sind, ist jedesmal genau festznstellcn, unter welchen Umständen der erste oder die ersten Fälle dieser.Fcrhankheit sich ereignet hätten. Es werden daher hierbei insbesondere folgende Fragen zu berück-
1 tigen sein:
1. ob etwa eine Einschleppung des Contagiums durch .fremde, aus inficirten Gegenden zugereiste

Personen nachweisbar ist, event. an welchem Orte dieselben zuletzt verweilt haben, oder ob
2. die Krankheit durch die Bewohner eines bestimmten Hauses von außen eingeführt ist, und
«·-Z. ob mehr Grund zu der Annahme vorliegt daß die ungünstigen Gesundheitsverhältnisse an
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Ort und Stelle der Erkrankten der Ausbildung und Verbreitung der Krankheit Vorschub ge-
leistet haben.

Außer diesen, die Entstehung der Krankheit begünstigenden Einflüssen ist auch der statistischen
Erhebung hinsichtlich der räumigen und zeitlichen Ausdehnung einer Epidemie die größte Sorgfalt
zu widmen, was Seitens den Herren Medicinal-Beamten in den von ihnen zu erstattenden Berichten
zu beachten sein wird.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. gez. Sack.
Namslau, den 18. Januar 1879.

Abdruck hiervon theile ich den städtischen Polizei-Verwaltungen und den Herren Amts-Vor-
stehern zur gefälligen Kenntnißnahme und Veachtung, bei Erstattung von Anzeigen über vorgekom-
mene Typhusfälle mit.
«« IS) Breslau, den 14. Dezember 1878.

Amtsblatt-Bekanntinachung,
die Meldung zur Prüfung für den einjc·ihrig freiwilligen Militårdienft betkeffend.

Diejenigen jungen Leute, welche ihre wissenschaftliche Qualification behufs Erlangung des
Berechtigungsscheines zum einjährig freiwilligen Militair-Dienst nicht durch Schulatteste nachweisen
können, haben sich in Gemäßheit des § 91 der Ersatz-Ordnung vom 28. September 1875 zu der

am 18. März l879 Nachmittags 3 Uhr
begidnnenden Prüfung spätestens bis zum 1. Februar k. J. bei der unterzeichneten Kommission zu
me en.

Später eingehende Gesuche können bei der erwähnten Prüfung nicht berücksichtigt werden.
Dieser Meldung sind beizufügen:

a« ein Geburts-Attest,
b. ein Eiuwilligungs-Attest des Vaters oder Vormundes mit der Erklärung über die Bereitwillig-

keit und Fähigkeit, den Freiwilligen während einer einjährigen activen Dienstzeit zu bekleiden,
auszurüsten und zu verpflegen,

c. ein Unbescholtenheits-Zeugniß, welches durch die Polizei-Obrigkeit oder die vorgesetzte Dienst-
behörde aus stellen ist.zu

Sämmtliche Papiere sind im Original einzureichen.
In dem Gesuche um Zulassung zur Prüfung ist anzugeben, in welchen zwei fremden Sprachen

(Latein, Griechisch, Französisch und Englisch) nach freier Wahl der sich Meldende geprüft sein will.
Auch hat der sich Meldende einen selbstgeschriebenen Lebenslauf beizufügen.
Den sich Meldenden wird rechtzeitig eine besondere Vorladung zugefertigt werden.
Köuigliche Prüfungö-Commission für einjährige Freiwillige. gez. Eberhard.

Namslau, den 17. Januar 1879.
Vorstehende Amtsblatt-Bekanntmachung bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß..-.�-?----»-----·------------.------ -.-- . .

M III! Breslau, den 2. Januar 1879.
Am 1. März d. J. beginnt der nächste Lehr-Kursus an hiesiger Provinzial-Hebammen-

Lehranstalt. K
Kandidatinnen, welche zu demselben zugelassen zu werden wüuschen, haben

1. ihren Geburtsschein;
2. ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde (des Amts-Vorstehers) über ihre sittliche Führung;
B. ein Physikats-Attest über ihre geistige und körperliche Befähigung, insbesondere auch darüber,

daß sie des Lesens und Schreibens kundig und daß sie nicht schwanger sind;
4. die Einwilligung des Vaters oder Vormundes, beziehungsweise des Ehemannes

und, sofern sie die kostenfreie Ausbildung als»Bezirkshebamme nachsuchen (§§ 2a, 6 und 7 des

Reglements vom  1876),
5. ein Wahl-Attest der betreffenden Gemeinde resp. des betreffenden Bezirks »

beizubringen. Diese Zeugnisse sind uns spätestens bis zum 10. Februar er. und zwar, soweit die-
selben Kandidatinneu betreffen, welche zur Ausbildung als Bezirkshebammen präsentirt werden, durch
Vermittelung der Herren Landräthe einzureichen.

Polizeiliche Führungs-Atteste und Qualifikations-Zeugnisse (cf1·. ad 2 und 3), welche früher
als vier Wochen vor dem bezeichneten Amneldungstermine ausgestellt sind, können nicht berücksichtigt werden.

Jm7Uebrigen verweisen wir auf die Bestimmungen des du(r»ch die Amtsblätter der König-
Ikcheu Departements-Regierungen publizirten Reglements vom E?L3L;J�s3F 1876, indem wir noch
bemerkst- daß der Pensionssatz für Kandidatinnen, welche sich. zur Ausbildung auf eigene Kosten
melden, 230 Mark beträgt. ·

Die Herren Landräthe werden ersucht, diese Bekanntmachung auch durch die Kreisblätter
zu publizircn.
Verwaltungs-Commission der Provinzal-Heldammen-Lebt-Anstalt zu Breslau. gez. v. Uthmann.

Namslau, den 20. Januar 1879.
Vorstehende Be-kanntmachung bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß.
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.-IL I01 Namslau, den 18. Januar 1879.
Zur Erklärung der Zirkular-Verfügung vom 4. October 1878, bekannt gemacht in No. 47

v. J. 1878 des hiesigen Kreisblattes wird Folgendes bemerkt:
1. Es sind in die Jmpflisten aufzunehmen zuerst die im vorigen Jahre ohne Erfolg ge-

impften Kinder, alsdann nlle im vorigen Jahre 3kborenen Kinder, (jedoch so, daß die, welche schon
im vorigen Jahre mit Erfolg geimpft wurden ( achtrag) zusammen voran stehen und durch einen
Bindestrich mit dem Vermerk ,,iin vorigen Jahre mit Erfolg geiinpft« bezeichnet werden) und schließ-
lich die im vorigen Jahre geboriien, zuge ogenen Kinder.2. Spalte 6 ist bei den ohne Erfolg Geimpsten auf das Genaueste auszufüllen.

3. Statt des bisherigen Nachtrags ist zum Jmpftermin das Formular VII. vorzulegen
und können, uni das Schreibwerk im Termin zu mindern, schon vor dem Jmpftermin diejenigen
Kinder eingetragen werden, welche in diesem Jahre geboren sind, und von denen es bekannt ist,
daß sie die Eltern impfen lassen wollen.

4. Die Listen sind spätestens bis Mitte Februar hier eiiizuliefern, und werden alle,
welche nicht der Vorschrift entsprechen, zu nochmaliger Anfertigung zur-iickgeschickt werden. Es ist
ersichtlich, daß Behufs einer richtigen Anfertigung der Listen die Herren Gerichtsschreiber sich durch-
aus Duplicate anlegen müssen, welche immer nach dem Revisionstermin zu reguliren sind.

Zu bemerken ist iioch, daß, um die vielen kleinen Listen zu vermeiden, die Trennung der-
selben nach Schuleii, Confessionen, Gemeinde- inid Guts-Bezirken, außer wo solche bedeutend sind,
zu vermeiden ist.
M It) Namslau, den 20. Januar 1879.

Abgangstellung von Klassenftener betreffend.
Den Magisträten, den Guts- inid Gemeinde-Vorständen des Kreises theile ich zur Nachach-

tung hierdurch mit, daß durch Erlaß des Herrn Finanzniinisters vom 7. Dezember v. J. bestimmt
worden ist, daß die Abgangstellung der veranlagten Klassensteuer außerhalb des gewöhnlichen Re-
clamationsverfahrens von Amtswegen in denjenigen Fällen ebenfalls erfolgen darf, in welchen nach·
gewiesen wird, daß Personen, die nach den Bestimmungen unter b. f. g. h. im § 5 des Gesetzes

vom  von der Klassensteuer befreit sind, irrthiiinlich zu derselben herangezogen sind.
«-I VII Nanislau, den 20. Januar 1879.

Auswanderunaen ohne Entlaf(JngsiUrkunden betreffend.
Behufs Aufstellung der höheren Orts erfoi« erten statistischen Nachweisung der im Jahre

1878 ohne Entlassungs-Urkunden in andere Staaten ausgewanderteii Personen ersuche ich die Ma-
gisträte und Herren Amtsvorsteher, auf Grund eiiizuholender Anzeigen von den Guts- iuid Gemeinde-
Vorständen die erforderlichen Nachrichten nach initenstehendeni Schema aufzunehmen und mir bestimmt
bis Donnerstag den 30. Januar er. einzureichen. Negativ·Anzeigen find nicht erforderlich.

l. 2. 3. 4.

. ZahluudAlter Bemerkungen
Laufende . N a tu e » der über die örtlichen Ursachen

No» V e » O , k seh « f k» i ausgewanderten Per- i und Veranlassungen
; sonen überhaupt. ; der Auswanderung.

« s «

i «
«-V IS] Namslau, den 20. Januar 1879.
· Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattbekanntniachung vom 8. d. M. No. 7 betreffend

die Beseitigung des in gegenwärtiger Zeit iiberhaiidnehmendeii Bettelns und Landstreichens ersuche
Ich die städtischen Polizei-Verwaltungen, sowie die Herren Amtsvorsteher des Kreises, mir bis zum
l5. Februar er. über die von ihnen in Folge obiger Bekanntinachung getroffenen Maßnahmen und
über den Erfolg derselben, sowie ob Bettler und Landstreicher innerhalb des Bezirks in einer grö-
ßeren Anzahl austreten, Mittheilung inacheiizu .

« It] Namslau, den 20. Januar 1879.
· Mittwoch, den 29. d. Mts. Nachmittags 2 Uhr soll vor dem Gerichtskretscham in Noldau

ein Sopha mit grauem Ueberzug, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung versteigert
werden, wozu ich Kauflustige hierdurch einlade.
« II!   K -K Namslau, den 21. Januar 1879.

» Der Freigärtner Gottlieb Klose aus Grambschütz ist zum Ortserheber für genannte Ge-
meinde gewählt nnd als solcher vereidet worden. ·

Der .Königliel·)e Londrath. Saliee Contessa.
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Die für das Etatsjahr vom 1. April 1879X80 fesigesetzten Heberollen sowohl von den Do-
mainen- als von den Rentenbank-Renten können behufs Einrichtung der neuen Heberegister von
den Herren Orts-Steuererhebern gegen Abgabe einer Empfangsbescheinigung � resp. Mitgabe einer
solchen für den betr. Boten �� von hier abgeholt werden. Diese Rollen sind jedoch an den im
nächsten Monat stattsindenden Steuertagen wieder zur unterzeichneten Kasse abzuliefern.

Namslau, den 22. Januar 1879. Kduig1. Kreis-Stkukk-Kqssk·

Allgemeiner 2knzeiger.
Nothwendiger Verkauf.

Das dem Bauergutsbesitzer Ernst Brandt zu G·laus che gehörige Bauergut No. 28 Glausche
soll im Wege der nothwendigen Subhastation

am 25. Februar l879, Vormittags s0 Uhr
vorddem unterzeichneten Subhastationsrichter in unserem Gerichts-Gebäude, Zimmer No. 1, verkauft
wer en.

Zu dem Grundstücke gehören 38 Hektar 98 Are 60 O-uadratmeter der Grundsteuer unter-
liegende Ländereien und ist dasselbe zur Gruudsteuer nach einem Reinertrage von 524 Mark 25 Pf»
zur Gebäudesteuer nach einem Nutzungswerthe von 168 Mark veranlagt.

Der Auszug aus der Steuerrolle, die neueste beglaubigte Abschrift des Grundbuchblattes,
die besonders gestellten Kaufbedingungen, etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück btreffende
Nachweisungen können in unserem Bureau 1I. während der Amtsstunden eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbnch bediirfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präelusion spätestens im Versteigerungs-
termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 26. Februar I879, Vor-
mittags il Uhr in unserem Gerichtsgebäude Zimmer No. 6 von dem unterzeichneten Sub-
hastations-Richter verkündet werden. Königliches Kreis-Gericht.

Namslau, den 5. Dezember 1878. Wer Snbl)afluiioni-Richttk.

Nothwendiger Verkauf.
Das dem Bauergutsbesitzer Franz .Kopka zu Wilkau gehörige Vauergut No. 58 a.

Dammer soll im Wege der nothwendigen Subhastation
am ll. -JJiärz l879, Vormittags I0 Uhr

in unserem Gerichts-Gebäude, Parteien-Zimmer No. I, verkauft werden.
Zu dem Grundstück gehören 16 Hectar 14 Are 10 O-uadratnieter der Grundsieucr unterlie-

gende Ländereien und ist dasselbe zur Grunds.ieuer nach einem Reinertrage von 192 Mark 96 Pfg.
zur Gebäudesteuer nach einem Nutzungswerthe von 36 Mark veranlagt.

Auszug aus der Steuerrolle mid dem Grundbuche, etwaige Abschätzungen und andere das
Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in unserem Bureau
II. eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrecl»)te geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präelusion spätestens im Ver-
steigerungstermine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 12. -JJ7ärz I879, Vormit-
tags ll Uhr ebenfalls hier verkündet. Konigliches Kreis-Gericht.

Namslau, den 21. Dezember 1878. » , Wer Subl)as1iItious-Rikl)lkk.
Notl)wendiger Verkauf.

Das dem Schlossermeister Louis Völzke zu Namslau gehörige Haus No. 4 Namslau
soll im Wege der nothwendigen Subhastation

am 18. März 1879, Vormittags I0 Uhr,
in unserem Gericl)tsgebäude, Parteien-Zimmer No. I, verkauft werden.

Zu dem Grundstück gehören keine der Grundsteuer unterliegende Ländereien und ist dasselbe
zur Gebäudesteuer nach einem Nutzungswerthe von 1098 Mark veranlagt.

Auszug aus der Steuerrolle und dem Grundbuche, etwaige Abschiitzungen und andere das
Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in unserem Bureau
1I. eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präklusion spätestens im Versteigerungs-
termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 19. Wirst; 1879, Vor-
mittags lI Uhr ebenfAIIs hier verkündet. Königliches Kreis·Gericht.

Namslau, den 8. Januar 1879. Mc Snbl)astations�Rirl)tet.
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Nothwendiger Verkauf.
Die dem Stellenbesitzer Johann Wallek zu Bankwitz gehörige ideelle Hälfte der Stelle

No. 58 Bankwitz soll im Wege der nothwendigen Subhastation
am 12. März I879, Vormittags I0 Uhr,

in unserem Gerichtsgebäude, Parteien-Zimmer No. 1, verkauft werden.
Zu dem Grundstiick gehören 1 Hectar 6 Are 50 O-uadratmeter der Grundsteuer unterlie-

gende Ländereien und ist dasselbe zur Grundsteuer nach einem Reinertrage von 18 Mark 24 Pf»
zur Gebäudestener nach einem Nutzungswerthe von 18 Mark veranlagt.

Auszug aus der Steuerrolle und dem Grundbuche, etwaige Abschätzungen und andere das
Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in unserem Vureau
II. eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grnndbnch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werd·en hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präklusion spätestens im Versteigerungs
term1ne anznmelden.

Das Urtheil über Ertheilung des Zuschlages wird am l3. März l879, Vor-
mittags II Uhr ebenfalls hier verkündet. K«o"nigliches Kreis-Gericht.
; Namslau, den Z. Januar1879. - Z glitt Snl1haflatious-iliict)trt.

Nachdem der hiesigen Stadt seitens des Pr�oI)inzial-Raths Ein sechster Viehn1arkt zugebilligf
worden ist, bringen wir zur öffentlichen Kenntniß, daß dieser Markt das E-rstemal am 29. Ja
nuar d. I. abgehalten werden wird.

Poln.-Wartenberg, den 13. Januar 1879. D e r Z  a-g i-Lszr a t. «

Holz-Termin.
Donnerstag, den 30. Januar, Vormittag 9 Uhr sollen im Schlage an der Scheibe nnd

im Schlage am Judenwinkel
circa 150 Stück Kiefern- nnd Fichtcn:Bau-Stämme und 20 Stück Birken-Stangen

meistbietend versteigert werden. Anfang des Termins an der Scheibe, Polnischmarchwitzer Seite.
 Namslan, den -21. Januar 1879.  g»�·Y�iegForsi-R-onnnifsion. -

Holz-Termin.
Freitag, den 3l. Januar, Vormittag 9«X2 Uhr sollen im Schlage im Judenwinkel das

Abrattmreisig meistbietend gegen baare Zahlung versteigert werden.
Namslau, den-:32.·Januar 1879. - » , :I·ie Forsi-K�oinmifLi»»vn.

B(-ka it er r m a cis uee»g.
Den Vereins-Mitgliedern machen wir wiederholentlich bekannt, dass die Geschäftsstnnden der

Vereins-Kasse mit 2 Uhr Nachmittag:3 schließen, nach dieser Zeit aber keinerlei Kassengeschäfte abge-
macht tverden können, weil diese Zeit für Ordnung der Buchhaltung erforderlich und bestimmt ist.

Namslan, den 22. Januar 1879.

Her ·3?orfcl)uß-Yerein5-Verstand.
"s O

Auction.
Soemabi«nd, den 25. Jiatmar d.

I» Vortnitt-:1go3 9 Uhr sollen im bez.
vor dem Auetionsloeale des hiesigen König-
lichen Kreisgerichts

verschiedene Gegenstände, als:
1 eiserne Presse, 2 Kälber, 1 offener
Wagen, Kartoffeln, Sel)ränke, Sopha,
Tische, Spiegel n. s. w.

gegen gleich baare Zahlung versteiaert-werden.
Namslau, den 18. Januar 1879.
Wer geritl)tlicl)e »Stnciions-(Lonunissar.

To-enz-er.

De: .Holzverkauf am M»--i.-g
den 27. d. IN. fällt ans nnd findet Dienstag
den 28. d. «M. dafür statt.

I

I

N- sz10!e»sx!1-ks-�-8T-.»L«-Tzp.s»zkxI2 »-..�H-J3J»E.t!)«t.kx.s » -
»  « F « - C O- » M » »-

».-kamsssisttee,:-Jst-errettet
über aufgearl5eitete5 Y1ttt;hokz in der ,Ciönigl«ict)en

eHliersörsterei Yamlirowlia.
Für das pro 1879 ausgearbeitete Kiefern- und

F-iel«)ten-Nnt,,3»l)olz in den Schlägen, Belanf ZIokf5.
l)au5 Jagen 20 nnd 82, g)ct)tvarztvasser Jager 27,
»Iaginne Jage.n 122, 1)atnlirowlia .Jagen 1();-Z,
Yatnratstt) Jagen 165 nehme ich schriftliche ver-
siegelte -Offerten bis zum :-31.. Januar mit dem
Vertnerk Holzs1tbI1tissio11 entgegen.

Die Eröffnnng der Offcrten findet am Hann-
alie:rd den »l. 3k"elirnar, �37orncittag«:- 11 Abt im
Gasthofe des- Herrn x3chul«z in ks;arksrulj E-H.
in Gegenwart der erschienenen Herren Bieter statt.

Versiegelte Ofserten können auch vor dem Ter-
mine mir persönlich übergeben werden.

Die Gebote sind nach .LIolzarten nnd Taxklassen
oder auf den ganzen Schlag abzugeben.

Die betreffenden J-örster werden die Schläge
auf Verlangen vorzeiqen.(

Sterzendorf, den 21. Januar 1879. » I Da1nbrowka, den 14. Januar 1879.
Die Foesstvesr«tvt1lteig1g. gez. Arudt. ; per e3)lierförster. Stahr.
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Etabltss ein ents-Anzetge.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum hierdurch die e»rgebene Anzeige, ch mich hierorts als

Z1mmcrmk1fter
Jndem ich um gütige Aufträge bitte, versichere ich billigste Preise und promptestc Ausführung.

C- IkIcIIc, zimmermeifler.
etablirt habe.

Wilhelmstraße 15.
" - Diejenigen Herren, tvelche ihren Jahre-3bei-trag für die - - «

Kreis-Lehrer-Bibliothek
noch nicht entrichtet haben, werden hierdurch ersucht, denselben

bis spätestens den I. Februar er.
an den Kassirer, Herrn Lehrer Hoffmann, gelangen zu lassen.
»· Namslau, den 21. Januar 1879. » - D e r V o r st a u d.

Holzverknuf.
Aus der Königlichen Oberförsterei Windisch-

marchwitz findet öffentliche Versteigerung von Bau-
1F;duSIk;re1Et11l?:5lzern an folgenden Tagen Vormittags

r a :
I. Schutzbezirk Windischmarchwitz

Freitag den 24. Januar und Montag den
24. Februar im Sabarth�schen Gasthause
zu Windischmarchwitz.

II. Reviere Schadegur, Sgorsellitz, Glausche
und Scbmograu

Montag den 27. Januar und Montag den
17. Februar im Gasthofe von Heider in
Reichthal.

III. Bezirke Bachwitz und Wallendorf
Montag den Z. Februar und Montag den
3. März im Basan�schen Gasthause zu Noldau.

Die zum Verkaufe gestellten Hölzer können auf
Wunsch Kauflustigen durch die betreffenden Herren
Förster örtlich vorgezeigt, die Maaßregister der
Bauhölzer einige Tage vor den Terminen hier ein-
gesehen werden.

Nams-lau, den 18. Januar 1879.
Der Königliche -Oberförster. Störig.

.-,S- - » «
2 C-taten (Goldfucbfe),

5 und 8 Jahr alt, 5 Fuß 4 Zoll groß, beide hoch-
tragend, nach Trakehener Hengste, elegant, als
Kutschenpferde und Zuchtstuten sich eignend, stehen
preismäßig zu verkaufen.

Näheres bei B. 1!li(3l1a1ik, R(-ichthal.

Cis-ca 3 Fuhren gesunde, angedro-
fchene Lupine hat zu verkaufen

list(-sie Sen.

EHtchEiFmachermeister
findet zum 1. Apri1 c. auf de-:

l)omäne slIokisol1au
Hei Wams-l&#39;au

dauernden Dienst. Persönliche Vorstellung erwünscht.

4 Stück ältere, recht brauchbare

Arbeitspferde
verkauft das Dominiutn

fis.-0euØ8cle en
1)ei N0l(1a11.

Auch steht daselbst ein IV, Jahr alter
Holland« Balle

zum Verkauf.
Auf  o m a in e

IIZcr«(-F-»so-«!
stehen V kcrIIfcttc«  zum
Verkauf." -» 3..i.d «« i,-it-kkpkk;»2s s

Felsen
hat zu verkaufen ·

W1el0(-h, in sproschau.
Zur Ansicht liegen dieselben beim Gastwirth

Herrn Kabus in Re-ichthal.» �-�

IE CI! N I C« THE
JIIJI"I"I-I-Z-·JD-II � (-stob-J�

Hase«-.7e«ba«scA»le.
.--�-H-�-J« , .,- .. -...-1.-.-. ��--�--«-.� -...  -j��-�-

Meiu xEttekier für üünstl«iche Zähne,
Z;9komäikungen 2c. befindet sich jetzt Bres1ss1-
�I�aschenstro.sse 15, an der Liebigshöhe.

-tIekct!1.g,tyx&#39;k11ig!- -
Ostens

Gebr. Blume11k0l(1 F« Gutscl1mi(1t-
Donnerstag und Freitag:

GroI3e Gold-«IHorI«iekkung.
s«e I«-·(-.«cce«0n. «

- Nebst Beilage.



Wenige zu Mo. 4 des »llamslankc Lrkisl1lattkg.«
Donnerstag, den 23. Januar 1879.

Die Eondilorei
Voll

ass-

Ba.hnl10tst1 asse

empfiehlt fiel; bei vorkommenden Gelegenheite
k»s2xeptsstsI!-??I7s.fåh.P»gITg-P.2T1YksftsIkI3Ig1kI!.1kPE-

Vom sremdaaia
verkauft alle-»Dienstage Vormittag

Eiel3ei«iniitzi)r-lz.
Dem landwirthsig�e«fiillige

Notiz, daß wir den Verkauf der Dünn
Fabrikate aus unseren Fabriken: Frei
und Miildeiihütten in Sachsen, Corbe
in Thüringen für dortige Kreise

«Heri«it·R;«,5izoffman
in strehlen

für eigene Rech1iung übergeben und denselbe
den Stand gefetzt haben, zu Fabrikpreisen zu
kaufen.

Freiberg, Sachsen, im Januar 1879.

SehippaI1, (ialle Cz C
Bezugnehmend auf Obigcs» empfehle»ich

ergebeust unter Zusicheru»ng solidcfter Bedienu
Auf ·gsiiiisch stehe mit Preis-ZBerzeichnis

zn Diensten.
Strehlen (Bahnhof), im Januar 1879.

Hochachtungsvoll

Hochachtungsvoll

0

n

V·tZ«i7s«El)riftsiiiäßige

Arlieilsliüci)ir

« » -  Am

Eli(-Ferse MS« P

b

-.-;E::-.-!I�L1ji!!7EI1.U.:

zu
Art

erg
tha

U

n in
Vet-

mich
g.

s en

Mein an der Promenade gelegenes

M- Haus III
bin ich Willens, aus eigener Hand zu verkauf

FU«Ubc1«, Maurer
Langestraße No. 17 (an der Promena

en.

)«»··
��««ssz";s»--iisksxju»g. »

Für die überaus liebevolle, trostreiche ·
nahnie bei der Beerdigung meiner innig gel
Frau sagen wir allen Bekannten und Fre
unsern herzlichsten Dank.

Schadegur, den 17. Januar 1879.
Wagner, Jnspekto

und die Hinterbliebene

und A17lieils3karteii
--.. .��-- --  - - « . z

W

heil-
bten
nden

U.

get-«

Zsichtig für «Hti)weißfuß-«,Leidende.
fehlen, in dem Strumpfe zu tragen, die den Fuß
beständig trocken und warm erhalten, daher besonders
den an Schweißfuß Leidenden zu empfehlen sind,
hält für Nams-lau nnd Umgegend allein auf Lager:
Herr R-ud01pl1 sehmidt. Schuh- u. Stiefellager,

i Krakauerstraße.
Preis per Paar 50 Pf. ��� Z Paar 1 Mar

40 Pf. � Wiederverläufern Rabatt.
Frankfurt ax·O. im Decbr. 1878.

� Robert V. stephani.
Eå«..!l-I ·iIII . «· ««

1 Mark, vokkeithig in P) ge(-k-s
� Buchhand . in Nams an,

für l ark 20 P«. in
anco ver enden.

Cl4.- «-«E; ««-·knr ein Bnch, lvelcheH wie »Dk. Airy�d
-- Rszaturl1cilmethode« wirklich bewährte und »-
Z leimt zu befolgcnde Rathschtäge zur Heilung der -

meisten Krankheiten ertheilt, kann eine so enorinc ,
»» «I!erbreitnng erlangen, daß bereits die ;

- 11(). .HLukiag«e B -
nothwendig wurde. Dieses Buch kann selbst jene:-. �
Kranken empfohlen werden, welche die Hoffnung J«
auf Genesung bereits aufgegeben haben. Unter- If
lasse daher kein .Kra:iker dessen Anschas-fnn , denn
wie aus den beigedruckten Attesten ersichtlich ist,

- fanden auch jene Hülfe, welche bereits die ver- -«-·.
- schiedensten Mittel erfolglos angewendet haben· .

I ... Einen Auszug aus dein Z« Seiten starken, reich-
illustrirten Buches) bersendet Mchtek"s Verlaub- »;
I Anstatt in Leipzig gratiö und fi·aneo O T-;-

, IIulitnitnn« « « in in- in Hi

I-«�
-
- --·�å-I

I-D

M

l-O�-

Briefmarken uberallhin r

I-I

0p·tz
dafse be

H,
I si-

··
-« -·« «

·« Pre·s
und 0.
we che

E-il

Für Heu u. Stroh
zahlt die höchsten Preise ·

I-ones We-Inn,
Wilhelmstraße.

Fäden-sonsti-eke-isk1iF»okek;skisk-visit;--skisk-vio--skuissiIY. «« . . I
««l-andw1rthsehnftl1ehe (J0ur1ers·-

erscheint in Berlin N» J0hunnisstr. 20, wöc·hent- I
lich einmal zunä Preise von 3 Mark: für dlas ganze -

Jahr. Au e-ge circa. 20,000 xemp are.
Seine weite Verl1;reljJ·:ung über gan3ITi]eI1hts(?h- Zland und 0esterreic - nga.rn - in a. n ö en

und H6tels liegt er unentgeltlieh aus � macht D
ihn zum wirksamsten Insertionsorge.n für alle la.nd; J
wirthschaftli(:hen Interessen und ist derselbe bei I

O Verkä.ufen, stellengesuehen u. s. w. besonders zu Z
Z empfehlen. Inseratenandnahme inÅlen Expeiå1t1onen .derI-okall)lä.tter,s0wie urehal e nn0ncen ureaus. I
3IOKQQI 2QQOIIIQII-MIILd"QQI-K QOkOIs-Z

In der Nacht vom 21. zum 2-2. hatte sich in einem
auf dem Bahnhof aufgestellten Mardereisen ein weiß-
gefleckter Hund gefangen, welcher von mir beim Auf-
finden aus dem Eisen befreit wurde. Behufs LluskläH
rung ersuche ich den Eigenthümer des Hundes, sich bei
dem unterzeichneten BaF)Uh0fsWUchkEk ZU MSkV8U- UND
sichere ich demselben eine Belohnung zu.

Skalen Wächter.- - »- - : I --�-----1--�?1-.
Zum I. April er. wird für eine kleine Haus-

haltung aufs Land als Wiagd eine ältere,
fleißige und reinliche Wittwe und desgl. eine
Köchin gesucht, die die besten Empfehlungen haben
müssen und die deutsche Sprache verstehen, wenn
auch nicht sprechen.

Meldungen unter A. B. 1836 post rest. Con-

I

OQQQOOKIOÆIA

stadt OXS.

Von meinen rühmlichft bekannten Jiczschiveiß-
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O lllustrirte

Frauen-Zeitung.
Ausgabe der ,,lIl0tles-nett

mit lJnterbaltutsgsblatt.

6esaInnt-AnlIage
der deutschen Ausgaben 2"75,000.

.Jc·r71r«cfc .24 eZe«cJcmte I!efte.
Vierteljahrlich M. 2,50.

J ahrl1ch: 24 Nummern mit Moden und Handarbeiten,
gegen 2000 Abbildungen enthaltend.

l2 Beilagen mit etwa 200 schnittmustern für alle Ge-
genstände der Toilette und etwa 400 Muster-Zeich-
nungen für Weissstickerei, Soutaehe etc.

12 Grosse colorirte Modenkupter.
24 reich illustrirte IJnterhaltungs-Nummern.
24 Umschläge mit je einem grosen Portrait etc.

Grosse Ausgabe. vier«-1jahx�1ich M. 4,25.
Jö-hrlich, ausser 0bigem: noch 24, im Ganzen

also 36 colorirte Modenkupfer, und 24 Blätter mit
historischen und Volks-Trachten.

Die 1l1odenwelt.
J s.hrlich: 24 Nummern mit Moden und Handarbeiten,

sowie 12 schnittmuster -Beilagen (wie bei der
Frauen-Zeitung),

kostet vierteljährlieh nur M. 1,25.

F Abonnements werden jederzeit angenommen von
er Buchhandlung 0. 0pitz in Namslau. K

Ein Knabe,
rechtlicher Eltern, kann sich. als Lehrling·melden bei

« . sc. st08cl«w«e,
Conditor und Pfefferküchler.

Ein Knabe,
rechtlicher Eltern, kann sofort als Lehrling in der
Müller�schen Bäekerei eintreten.

[V e r· m i e th u n g.] Ein Quartier,�bestehienidNaius
drei Stuben, Entree, Küche nebst Beigelaß, ist zu
vermiethen. J. Kintzer, Maschinenfabrikant.

-" , , , -L--F?-O

Die halbofkicielle Berliner ,,Norddeutsche
Allgemeine Zeitung« schreibt in Nr. 259. lI
redactionell :

Aus der B.heinprovinz. Begriindet 1839, um-
fasst das sto11werck9sehe Btablisscment, nach Voll�
endung einer Biseuit-Fabrik und Zucker-Rat"finerie,
alle Branchen des ausgedehnten Industrie·Zweiges
und zahlt heute zu den bedeutenderen mercantilischen
Unternehmungen des Deutschen Reiches.

Die Gebäude, innerhalb des Festungsgürtels
Cöln�s gelegen, bilden einen fünfstöckigen (-�omplex
mit 700 Fuss strassenfronten. Drei Dampfmaschinen
von über 84 Pferdekraft normal bewegen 115 grössere
Arbeitsmaschinen. Fünf Dampf hebewerke vermitteln
den Verkehr der Lager-, Fabrikations- und Versandt-
Raume. «

Die Maschinen -Werkstätte, aus welcher fast
sämmtliche Maschinen nach Special-Constructionen
hervorgegangen, werden von einem besonderen 16-

ferdigen Motor bedient. Eigene Druckerei mit
schnell-, Buntdruck und IIandpressen, Cartonnage-
Fabrik, Dampfschreinerei und I(lempnerei mit allen
redenklichen Werkzeugmaschinen ausgerüstet.

Die Zahl der Arbeiter schwankt zwischen 300

» und 500 je nach der Jahreszeit. Das F«tablissement
hat eigene Wasserleitung mit Hochreservoir, eine
wohlorganisirte Feuerwehr mit Dampfspritze, Haus�
apotheke, besondere Krankencasse und Menage für
das Personal. Acht meist gesehlossene Transport-
wagen vermitteln den Verkehr mit den Bahnen und
Dan1pt"schiffen.

- Die Firma besitzt eine grössere Anzahl eigener
Magazine, wie sie in den Hauptstadten Frankreichs
und Englands nicht grossartiger anzutreffen und ihre
Producte sind ebensowohl auf der kaiserlichen Tafel
als in der beseheidensten Hütte zu Hause. Die Ent-
wickelung nach dem Auslande ist durch die drücken-
den deutschen Zollverhältnisse, die Versagung jeg-
licher Exportboniiication, wie sie in vielen anderen
lndustriezweigen und namentlich in Frankreich ein-
geführt sind, äusserst erschwert.

Der Kette der Auszeichnungen hat seine Ma-
·jestat der König All) ert v on S a eh s en d. d. Dresden,
11. 0ctober a. c. ein neues Glied durch Ernennung
der Geh rü der stollwerck zu IIöchstseinen Hof-
lieferanten eingefügt.

Nach Ausweis des Kaiserlich statistischen Amtes
gelangten annähernd 20"X» der gesammten Cacao-Ein-
fuhr nach D eutschl and in Cöln zur»;;Verzollung,
ein Anhalt für die Ausdehnung und die Reellität der
Fabrikation.

L Wer glaubt,-;H
an Brust oder Lunge zu leiden, der versehe sich
ehestens mit dem neu erschienenen Schriftchen »Die
Brust und Lungenkrankheiten« kurzgefaßte Anleitung
zur Behandlung und Heilung dieser Krankheiten.
Darin abgedruckte Anerkennungsschreiben verbürgen
den Erfolg wenn überhaupt Heilung noch.;möglich
ist. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen gegen
60 Pf. in Bricfmarken.

Den Lesern dieses Blattes wird vielsach die
Annonce aufgefallen sein, welche ein Buch Dr.
Airy�s Natnrheilmethode zum Gegenstande hat.

H Was ist das aber für ein Buch und wieso gelangte
dasselbe zu der großen Popularität? Wir sind in
der Lage, diese Fragen zu beantworten. Obiges
Werk nimmt unter den populär-medizinischen Büchern
einen hervorragenden Rang ein. Es enthält die
Beschreibungen der zumeist vorkommenden Krank-
heiten und zeigt dem Leser die Wege, wie diese
Uebel zu bekämpfen sind. Die Besprechungen, durch
zahlreiche Jllustrationen erläutert, sind so verständlich
geschrieben, daß auch der Laie, der sich bisher mit
Medizin gar nicht beschäftigte, daraus Belehrung
schöpfen kann und wird Niemand das Buch ohne
großen Nutzen lesen. Jnteressant sind die beige-
druckten Krankenberichte und Dankschreiben, woraus
hervorgeht, daß dieses Buch wirklich praktischen
Werth besitzt!

Dadurch erklärt sich auch seine enorme Verbrei-
tung und große Popularität; Dr. Airy�s Natur-
heilmethode ist nämlich bereits in 1.10. Auflage er-
schienen, ein Erfolg, wie ihn die meist gelesenen
Bücher nicht zu verzeichnen haben.

Obwohl das Buch circa 550 Seiten enthält,
in typographischer Beziehung sehr sauber ausge-
stattet und mit guten Jllustrationen versehen ist,
haben die Herausgeber den Preis so billig gestellt,
daß auch d«em Geringsten die Anschaffung des in-
teressanten und nützlichen Bnches möglich ist. Richter�s
Verlags-Anstalt in Leipzig ver-sendet dasselbe gegen
1 Mk. 20 Pf. in Briefmarken franco.» -J- -E " -- » - zIT·--«·-k-,-»-�-·���-�--�--�- - - -- -  -:-- -« »-; -,--� -- - .- -. - --.- . - --- ..;-- ,.--

..·- Redaction, Druck und Verlag von O. Qpitz in Namslau. "




